
Aufgabe 1  

Erklären Sie das Modell des theoretischen Konjunktur-Zyklus anhand einer Grafik und verbinden Sie 

die Grafik mit Ihrem Wissen über Arbeitslosigkeit. 

  



Aufgabe 2 

Fall: Herr Müller ist IT-Administrator in einem grossen Unternehmen. Er hat Zugriff auf 
umfangreiche Mitarbeiterdaten, einschliesslich persönlicher Informationen wie Adressen, 
Gehaltsdaten und Gesundheitsinformationen. Herr Müller nutzt seine Position und seinen 
Zugriff auf die Datenbank, um ohne Einwilligung und ohne geschäftliche Notwendigkeit 
persönliche Daten eines Mitarbeiters zu sammeln und zu analysieren. Er erstellt ein 
detailliertes Profil über einen Mitarbeiter, das private Informationen wie 
Einkaufsgewohnheiten und finanzielle Verhältnisse enthält, die er aus verschiedenen Quellen 
innerhalb des Unternehmens zusammengetragen hat. Wie ist die Rechtslage? 

Art. 321 StGB 
1.  Geistliche, Rechtsanwälte, Verteidiger, Notare, Patentanwälte, nach Obligationenrecht  zur Verschwiegenheit 
verpflichtete Revisoren, Ärzte, Zahnärzte, Chiropraktoren, Apotheker, Hebammen, Psychologen, 
Pflegefachpersonen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Ernährungsberater, Optometristen, Osteopathen 
sowie ihre Hilfspersonen, die ein Geheimnis offenbaren, das ihnen infolge ihres Berufes anvertraut worden ist 
oder das sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben, werden, auf Antrag, mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder Geldstrafe bestraft.  

Ebenso werden Studierende bestraft, die ein Geheimnis offenbaren, das sie bei ihrem Studium wahrnehmen. 

Die Verletzung des Berufsgeheimnisses ist auch nach Beendigung der Berufsausübung oder der Studien strafbar. 

2.  Der Täter ist nicht strafbar, wenn er das Geheimnis auf Grund einer Einwilligung des Berechtigten oder einer 
auf Gesuch des Täters erteilten schriftlichen Bewilligung der vorgesetzten Behörde oder Aufsichtsbehörde 
offenbart hat. 

3.  Vorbehalten bleiben die eidgenössischen und kantonalen Bestimmungen über die Melde- und 
Mitwirkungsrechte, über die Zeugnispflicht und über die Auskunftspflicht gegenüber einer Behörde.  

Art. 62 Verletzung der beruflichen Schweigepflicht nDSG 
1.Wer geheime Personendaten vorsätzlich offenbart, von denen sie oder er bei der Ausübung ihres oder seines 
Berufes, der die Kenntnis solcher Daten erfordert, Kenntnis erlangt hat, wird auf Antrag mit Busse bis zu 250000 
Franken bestraft. 
2.Gleich wird bestraft, wer vorsätzlich geheime Personendaten offenbart, von denen sie oder er bei der Tätigkeit 
für eine geheimhaltungspflichtige Person oder während der Ausbildung bei dieser Kenntnis erlangt hat. 
3.Das Offenbaren geheimer Personendaten ist auch nach Beendigung der Berufsausübung oder der Ausbildung 
strafbar. 

 

Art. 28 ZGB 
1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der 
Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.  
2 Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes 
privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist. 
 
Art. 28a ZGB 
1 Der Kläger kann dem Gericht beantragen:  

1. eine drohende Verletzung zu verbieten;  
2. eine bestehende Verletzung zu beseitigen;  
3. die Widerrechtlichkeit einer Verletzung festzustellen, wenn sich diese weiterhin störend auswirkt.  

2 Er kann insbesondere verlangen, dass eine Berichtigung oder das Urteil Dritten mitgeteilt oder veröffentlicht 
wird.  
3 Vorbehalten bleiben die Klagen auf Schadenersatz und Genugtuung sowie auf Herausgabe eines Gewinns 
entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_321

